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Beschlussvorlage 
Wahl des Amtsleiters für die Geschäftsstelle des Gemeinderats  
 

Bezugsdrucksache 
18/025/12 

 
 
Beschlussvorschlag 

 

Zur Amtsleitung für die Geschäftsstelle des Gemeinderats wird Herr Steffen Blinzinger 
gewählt. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 
 HHJ Kontierung Betrag in € über-/ 

außerplanm. 

Auswirkung Erläuterung 

      

  
 
Deckungsvorschlag 
 
HHJ Kontierung Betrag in € Auswirkung Erläuterung 

           

  
 

Kurzfassung 
 
Im Stellenbesetzungsverfahren präsentiert sich Herr Steffen Blinzinger als Kandidat für die 
Position der Amtsleitung für die Geschäftsstelle des Gemeinderats. 

 
Begründung 
 
Der bisherige Stelleninhaber, Herr Peter Seßler, wurde im Gemeinderat am 19.07.2018 zum 
Leiter des Amts für Rechnungsprüfung und Datenschutz gewählt. Die Stelle der Amtsleitung 
für die Geschäftsstelle des Gemeinderats wurde daher intern ausgeschrieben (Anlage 1).  
Auf die Stellenausschreibung sind vier Bewerbungen aus dem Hause eingegangen (Anlage 
2). Eine Bewerberin hat Ihre Bewerbung am 17.09.2018 zurückgezogen. 
Am 19.09.2018 fanden in Verwaltungszuständigkeit mit den drei verbleibenden Bewerber/-
innen Vorstellungsgespräche statt.  
  
Der Verwaltungs-, Kultur-, und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 gemäß 
Drucksache 18/025/12 beschlossen, Herrn Steffen Blinzinger zur Vorstellung in den 
Gemeinderat am 23.10.2018 einzuladen. 
 
Die Vorstellungszeit von Herrn Blinzinger beträgt 15 Minuten (Redezeit 10 Minuten, 
Fragezeit 5 Minuten).  
 



 2

Beim Leiter des Hauptamtes, Herrn Queisser (Zimmer 143, Tel. 303-2348), können die 
vollständigen Bewerbungsunterlagen eingesehen werden. 
 
 
 
gez. 
Robert Hahn 
Bürgermeister 
 
Anlagen 
Anlage 1 Ausschreibungstext 
Anlage 2 Gesamtübersicht Bewerbungen 
Anlage 3 Bewerberblatt  
 
(Anlagen 2 und 3 aus Datenschutzgründen nichtöffentlich) 
 

 


